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2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (GSE) / SGB II  (11 U-Stunden) 

2.1 Systematik und Grundsätze der sozialen Hilfen 
2.2 Anspruchsvoraussetzungen / Personenkreis 
2.3 Ermittlung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
2.4 Ermittlung von Einkommen und Vermögen 
2.5 Leistungsträger 

 

 
 
Nach dieser Unterrichtseinheit können Sie 

 die wesentlichen Strukturprinzipien der sozialen Hilfen nennen und erläutern 
 entscheiden, ob eine Person grundsätzlich zum nach dem SGB II 

leistungsberechtigten Personenkreis gehört und die Entscheidung begründen 
 den Leistungsanspruch einer Bedarfsgemeinschaft ermitteln 
 berechnen, welches Einkommen und Vermögen zu berücksichtigen ist 
 die Leistungsträger benennen 
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Die wichtigsten Strukturprinzipien der Sozialen Hilfen 

 
Unter Strukturprinzipien der Sozialen Hilfen versteht man 

a) besondere Charakteristika dieses Rechtsgebiets, 

b) die sich aus konkreten Vorschriften, dem Zusammenhang oder Sinn und 

Zweck der Gesetze ergeben, 

c) die normative Kraft haben, 

d) als abweichende Regelung iSv. § 37 SGB I gelten 

e) und für Leistungen nach dem SGB II und dem SGB XII gelten. 

 
 
Die wichtigsten sind: 

(1) Menschenwürdeprinzip 

(2) Bedarfsdeckungsprinzip 

(3) Tatsächlichkeitsprinzip 

(4) Kenntnisgrundsatz 

(5) Selbsthilfeprinzip 

(6) Nachranggrundsatz 

(7) Individualitätsprinzip 
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(1) MenschenwŸrdeprinzip 

 
⇒ ergibt sich unmittelbar aus Art. 1 GG 

einzelgesetzlich auf das Sozialrecht runtergebrochen in: 
• § 9 Abs. 1 SGB I 

o entsprechend geltend für das SGB II (vgl. Schema Teil 1, Seite 13) 
• § 1 Satz 1 SGB XII 
 

⇒ Bezugspunkt für eine Verletzung der Menschenwürde sind  
- die herrschenden Lebensverhältnisse 
- das physiologisch Notwendige 
- das sozio-kulturelle Existenzminimum 

⇒ bestimmt den Interventionspunkt der sozialen Hilfen 
⇒ soll Schutz vor gesellschaftlicher Deklassierung und Ausgrenzung bewirken 
⇒ auch Abwehrrecht gegen zwangsweise Hilfe 
⇒ auch Selbsthilfeverpflichtung ist Ausdruck des Prinzips; Würde des 

Menschen umfasst seine Fähigkeit und Verpflichtung, zunächst selbst für 
sein Auskommen zu sorgen 

 

Peter Harz lebt mit seinem Vater Hans zusammen. Beide erhalten Leistungen nach 

dem SGB II. Im September will die Klasse 10b, die Peter dann wohl besuchen wird, 

eine Abschlussfahrt nach Paris unternehmen. Problem ist nur, dass die Fahrt 350 € 

pro Schüler kostet, die die beiden natürlich nicht so ohne weiteres aufbringen 

können. 

Hans fragt bei der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit nach. Die Sachbearbeiterin findet 

schon die Frage unverschämt. Sie selbst würde auch gern mal nach Paris, habe sich 

das aber bis jetzt nicht leisten können. Sie sehe gar nicht ein, dass ALG2-Bezieher 

wie „die Maden im Speck“ leben. 

Hat sie Recht? Begründen Sie Ihre Antwort.
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(2) Bedarfsdeckungsprinzip 

 
⇒ Aufgabe der sozialen Hilfen ist es, einen konkreten, tatsächlichen Bedarf zu 

decken 
⇒ KEINE HILFE FÜR DIE VERGANGENHEIT 
⇒ Leistungen sind im Regelfall nicht zurückzuzahlen 
⇒ zukünftige Bedarfe unbeachtlich 
⇒ Bedarfszeitraum: in der Regel monatlich  

o maßgeblich für die Einkommenszuordnung 
⇒ KEINE HILFE NACH WEGFALL DES BEDARFS 

 
 

Gegen die Entscheidung der Sachbearbeiterin hat Hans schließlich Widerspruch 

eingelegt. Die Sachbearbeiterin lässt den erst mal etwas liegen, weil ja auch noch 

andere Antragsteller auf ihre Entscheidung warten... Schließlich gibt sie ihn doch an 

die Widerspruchstelle weiter. 

Hans fragt immer mal wieder nach, wird aber vertröstet. Im Oktober zieht sich endlich 

der Widerspruchssachbearbeiter den Vorgang.  

Was wird für dessen Entscheidung wohl maßgeblich sein? 

Wie wird er in den denkbaren Alternativen entscheiden?
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(3) TatsŠchlichkeitsprinzip 

 
⇒ tatsächlich vorliegende Umstände maßgeblich 
⇒ Ursache der Notlage unerheblich 
⇒ Selbsthilfemöglichkeiten müssen tatsächlich realisierbar sein 

 

Bettina Blocksberg ist allein erziehende Mutter von zwei Kindern, mit denen sie 

zusammen lebt. Sie hat ein gut gelegenes Grundstück in der Innenstadt von ihren 

Eltern geerbt, dass der Vater der Kinder – Immobilienmakler und Lebemann – für sie 

für 250.000 € verkaufen konnte. Aufgrund ihrer Spielsucht hatte sie das Geld aus 

dem Verkauf allerdings binnen drei Monaten durchgebracht. Nun beantragt sie 

ALG2.  

Der Sachbearbeiter gibt ihr zu verstehen, dass der Antrag bei der Vorgeschichte ja 

wohl keine Eile habe. Außerdem könne sie sich ja zunächst an den Kindesvater 

wegen Unterhalt wenden. Sie erwidert, dass sie gar nicht wisse, wo der sich zurzeit 

aufhält. 

Das wird dem Sachbearbeiter alles zu kompliziert. Er hat die rettende Idee: Sie soll 

sich an die benachbarte kreisfreie Stadt wenden, wo sie zwar seit drei Wochen nicht 

mehr wohne, aber immer noch gemeldet sei. Es müsse schließlich alles seine 

Ordnung haben. 

Wie ist die Rechtslage?
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(4) Kenntnisgrundsatz 

 
⇒ Einsetzen der Sozialhilfe (SGB XII) erst bei Kenntnis der Bedürftigkeit (§ 18 

SGB XII) – hier kein Antrag erforderlich 
⇒ SGB II antragsabhängig (§ 37 Absatz 1 SGB II),  

d.h. Kenntnis = Antragsdatum 
⇒ maßgeblich für den Zeitpunkt des Einsetzens der Hilfe 
⇒ maßgeblich für Entscheidung, ob Bedarf noch besteht 

 
 

Jakob Wassermann beantragt am 10.07. ALG 2. Die Zahlung von Arbeitslosengeld 

ist schon zum 31.05. ausgelaufen. Wassermann ist gelernter Buchhalter und nimmt 

daher alles ganz genau. Nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes wollte er erst 

alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen, bevor er bei der Arbeitsgemeinschaft 

vorspricht. Deshalb hatte er sich im Juni von einem Bekannten etwas Geld geliehen, 

um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Am 10.07. kommt er schließlich mit einem 

Ordner säuberlich sortierter Unterlagen zum Sachbearbeiter. Dieser ist überrascht 

festzustellen, dass schon alle Unterlagen vorliegen, die er für die Aufnahme der 

Leistungen benötigt.  

 

Ab wann wird die Leistung bewilligt? Warum? 

Welche Fragestellung wird für die Mietzahlung im Juli entscheidend sein? 

Wie ist bei den denkbaren Alternativen zu entscheiden?
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(5) Selbsthilfeprinzip 

 
⇒ Soziale Hilfe nur, wenn und soweit sich jemand nicht selbst helfen kann 
⇒ Einkommen, Vermögen, Arbeitskraft 
⇒ § 2 SGB II / § 2 SGB XII 

 

Hans Castorp ist nach dem Teilverkauf von T-Systems arbeitslos geworden. Er hat 

noch einen Anspruch auf eine Abfindung und den letzten Lohn, was ihm aber beides 

noch nicht ausgezahlt worden ist. Die Firma hat eine reihe von Formblättern 

ausgeteilt, die ausgefüllt und an die Zentrale nach Bonn geschickt werden müssen. 

Castorp sitzt nun mit ein paar anderen gefeuerten Kollegen morgens in der 

Kaffeestube des DGB beim Frühstücksbierchen und sie überlegen Folgendes: Da sie 

jetzt sowieso in ihrem Alter in die Sozialhilfe abrutschen werden, macht das alles 

auch gar keinen Sinn mehr. Im AlgII wird ihnen das Geld sowieso angerechnet 

werden, sodass unterm Strich sich für sie nix ändern würde, wenn sie sich noch den 

letzten Lohn holen. Also bricht man auf und stellt gemeinsam die notwendigen 

Anträge bei der ARGE.  

Auf welche Argumentation der Sachbearbeiterin werden sie sich einstellen müssen? 

 

Heribert Krauter hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Mit Aktien am Neuen Markt 

hat er mal ne Menge Geld verdient. Im jugendlichen Übermut eines guten 

Geschäftes hat er sich dann vor fünf Jahren ein Kunstwerk geleistet: Ein in Folie 

vakuumverpacktes Schweineschnitzel, dass der Aktionskünstler Rou Rou bei einer 

Performance meistbietend versteigert hatte; Preis: 10.000 € und seine Freunde 

meinten damals, das sei noch geschenkt. Seither hat das gute Stück in seinem 

Wohnzimmer einen Ehrenplatz. 

Jetzt beantragt er ALG2 – hat er einen Anspruch?
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(6) Nachranggrundsatz 

 
⇒ Soziale Hilfen sind grundsätzlich gegenüber anderen sozialen Leistungen 

und den Selbsthilfemöglichkeiten nachrangig 
⇒ Tatsächlichkeitsprinzip darf dabei nicht vergessen werden 
⇒ § 2 SGB XII 
⇒ § 3 Absatz 3 SGB II 

 

Elvira Janzen wird zum 30.06. gekündigt, nachdem sie bei ihrem Arbeitgeber die 

letzten 10 Jahren durchgehend als Vollzeitkraft gearbeitet hat. Sie geht zur 

Arbeitsgemeinschaft und beantragt ALG2-Leistungen. 

Hat sie einen Anspruch auf ALG2? 

 

Andrea Kunze ist 38 Jahre alt und erwerbsunfähig. Sie hat zwei Töchter von einem 

alten freund, dem das mit den Unterhaltszahlungen aber mittlerweile etwas lästig 

fällt. Da sie in Freundschaft auseinandergegangen sind, erklärt sie sich bereit, es 

doch mal mit Sozialhilfe für die Kinder zu versuchen, da der Vater ja nicht mehr 

zahlen will. 

Anspruch? 
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(7) Individualitsprinzip 

 
⇒ Soziale Hilfen werden einzelnen Personen bewilligt 
⇒ Es kann nur eine Einzelperson einen Anspruch haben, nicht aber eine 

Gruppe von Personen (bspw. eine Familie) 
⇒ §§ 2 und 19 SGB XII 
⇒ § 9 Absatz 1 SGB II – beachte aber: § 9 Absatz 2 Satz 3 SGB II 

 

Jessica Meier ist allein erziehend und lebt mit ihrer Tochter Brigitte zusammen. 

Jessica hat nur 100 € Einkommen aus einem kleinen Putzjob, ihre Tochter hat nur 

das Kindergeld. 

Brigitte verfügt noch über ein Sparbuch von 5000 €. 

Wer bekommt Leistungen? 
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Falllšsung SGB II 

 

I. Einordnung der beantragten Leistung 

 

Die Situation des Antragstellers ist grob zu analysieren. Was ist das Problem? 

Was braucht der Antragsteller bzw. seine Familie? Wie lässt sich das in das 

System des SGB einordnen? 

 

 § 1 Absatz 1 SGB I 

o menschenwürdiges Dasein 

o Erwerb des Lebensunterhalts 

o besonderen Belastungen des Lebens begegnen 

 § 9 SGB I - Sozialhilfe 

 § 19a Absatz 1 SGB I – Grundsicherung für Arbeitssuchende 

 aber auch: § 28 Absatz 1 SGB I – Sozialhilfe 

hier jetzt: kurze Abgrenzung SGB II – SGB XII 

(§ 21 SGB XII – Leistungsausschluss) 

 § 1 Absatz 1 SGB II 

 § 1 Absatz 2 SGB II 

o aktive Leistungen 

o passive Leistungen 
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II. ZustŠndigkeit 

(1) Sachliche Zuständigkeit 

§ 19a Absatz 2 SGB I: 

- Bundesagentur für Arbeit 

grundsätzlich für alle Leistungen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II), 

außer: 

- Kreise und kreisfreie Städte 

für die in § 6 Absatz1 Satz 1 Nr. 2 SGB II genannten Leistungen 

- kommunale Träger 

§ 6a SGB II: 69 so genannte „Optionskommunen“ 

- Arbeitsgemeinschaften („ARGEn für Arbeit“) 

§ 44b SGB II 

 

(2) örtliche Zuständigkeit 

§ 36 SGB II: gewöhnlicher Aufenthaltsort des EHB 

 Definition: § 30 Absatz 3 Satz 2 SGB I 

(3) Funktionale Zuständigkeit / Heranziehungsregelung 

§ 6 Absatz 2 SGB II – Möglichkeit der Heranziehung kreisangehöriger Städte 

und Gemeinden 

§ 5 Absatz 1 und 2 AG-SGB II NRW 

In diesem Zusammenhang geht es um die Frage, wer die Aufgabe wahrnimmt. 

Die Frage, wer der Träger der Leistung ist, wird durch die funktionale 

Aufgabenwahrnehmung nicht berührt! 
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Bedarf eigene 
Möglichkeiten 

 

Bedarfsdeckungsprinzip 
 

der sozialen Hilfen 
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Der Leistungsberechtigte ist in der 
Lage, gerade seinen und den 
Bedarf seiner Bedarfsgemeinschaft 
zu decken 
 
==> Kein Anspruch! 

Der Bedarf für den 
Lebensunterhalt ist größer als die 
eigenen Mittel 
 
==> Anspruch in Höhe der 
Differenz  
(ggf. zzgl. Zuschlag (§ 24 SGB II)) 

Die eigenen Mittel übersteigen 
den Bedarf 
 
==> kein Anspruch  
(aber auch keine Pflichten aus 
dem SGB II!) 
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III. Materielle PrŸfung des Leistungsanspruchs 

SGB II Tatbestandsmerkmal 

¤ 7 I  erwerbsfŠhige/r HilfebedŸrftige/r (EHB) 

§ 7 I Nr. 1 15. Lebensjahr vollendet / 65. Lebensjahr noch nicht vollendet 
§ 7 I Nr. 4 gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 
§ 7 I Nr. 2 erwerbsfähig 
§ 8 I   nicht außerstande, tgl. 3 Stunden zu arbeiten 
§ 8 II   Ausländer: Arbeitserlaubnis 
§ 7 I Nr. 3 hilfebedürftig 
§ 9 I    selbst und Bedarfsgemeinschaft 
§ 7 III Nr. 1   EHB 
§ 7 III Nr. 2   Eltern/teil eines U25 
§ 7 III Nr. 3   Partner des Eltern/teil des U25 
§ 7 III Nr. 4   U25 im Haushalt 
§ 7 III Nr. 4    soweit bedürftig 
      Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln 
§ 9 I    Lebensunterhalt nicht / nicht ausreichend sichern kann, und 
§ 19 I Nr. 1   Lebensunterhalt 
§ 20     mtl. Regelleistung 
§ 21     Mehrbedarfe 
§ 19 I Nr. 1    Unterkunft / Heizung 
§ 22      angemessene Aufwändungen 
§ 23 III    einmalige Bedarfe 
§ 9 I    aus eigenen Mitteln 
§ 9 I Nr. 2   Einkommen 
§ 11 I     Einnahmen in Geld und Geldeswert 
§ 11 III     anrechenfreies Einkommen 
§ 1 Alg II-V     nicht zu berücksichtigende Einnahmen 
§ 11 II     Einkommensbereinigung 
§ 3 Alg II-V     Absetzbeträge 
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§ 30      Freibetrag Erwerbstätige 
§ 3 Nr. 2 Alg II-V     Berechnung Freibetrag 
§ 2 Alg II-V    Einkommensberechnung 
(§ 11 I S. 2    § 6a BKGG ==> Kinderzuschlag) 

§ 9 I Nr. 2   Vermögen 
§ 12 I     verwertbare Vermögensgegenstände 
§ 5 Alg II-V     Definition 
§ 12 III     a) nicht zu berücksichtigendes Vermögen 
§ 4 Alg II-V     b) nicht zu berücksichtigendes Vermögen 
§ 12 II      Absetzungsbeträge 
§ 9 I    Hilfe nicht von anderen erhält 
    Sozialleistungsträger 
    Angehörige 
§ 9 V     Haushaltsgemeinschaft 
§ 7 IV / V Ausnahmen nicht zutreffend / kein Auszubildender 
§ 7 VI   Ausnahme für Azubis 
 

 

 

 

 

Rechtsfolge: 

a) ALG II 

b) Sozialgeld               

c) Zuschlag

jeweils ab Antragsdatum (§37 Absatz 1 SGB II) 
 
tageweise Berechnung, Monat 30 Tage (§ 41 
Absatz 1 SGB II) 
 
Auszahlungsbetrag runden (§ 41 Absatz 2 SGB II) 
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Fall 1 Ð Homer Simpson 

 

 

 

 

Homer Simpson (43 Jahre) lebt (noch) allein in Springfield in 

Osten von Nordrhein-Westfalen. Den Job im Kraftwerk hat er 

mal wieder verloren, es besteht aber noch Hoffnung. Bislang hat 

Grandpa ihn finanziell unterstŸtzt, aber nachdem sich eine 

Beziehung zu Marge aus der Nachbarschaft abzeichnet, hat 

Grandpa den Geldhahn zugedreht. Nun wei§ Homer nicht, wieÕs 

weiter gehen soll und beantragt Hilfe bei der Stadt Springfield. 

 

Seine Wohnung ist 50 m2 gro§ und kostet 200 ! monatlich Kaltmiete, zzgl. Nebenkosten (50 

!)  und Heizkosten (50 !,  inkl. Warmwasser). Au§erdem muss er noch jeweils 25 ! fŸr Strom 

und Telefon zahlen. 

 

Die Stadt Springfield ist Optionskommune. 

 

Kšnnen Sie (als Sachbearbeiter der Stadt Springfield) ihm helfen?
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Fall 2 Ð Homer und Marge 

 

 

 

 

Wo er nun schon mal ausgezogen ist, entschlie§t sich Homer, 

zu heiraten und die Gattin nach Hause zu fŸhren Ð Marge (32 Jahre jung) zieht bei ihm ein.  

Was die Arbeit anbelangt, ist Marge allerdings eher konservativ eingestellt: Ein Mann muss 

fŸr seine Familie sorgen! Notgedrungen sucht Homer sich also auch noch Arbeit und findet 

sie im šrtlichen Kraftwerk.  

Er hat nun 1000 ! Brutto und 750 !  Netto im Monat. 

 

Kommen die beiden mit dem Geld allein zurecht oder haben sie noch einen ergŠnzenden 

Anspruch auf Soziale Hilfen?
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Fall 3 Ð Bart taucht auf 

 

 

 

 

Es kommt, wie es kommen musste: Marge wird schwanger und das ganze 9 Monate lang.... 

 

a) Berechnen Sie den Anspruch der beiden wŠhrend der Schwangerschaft. 

b) Wie sieht die finanzielle Situation nach der Geburt von Bart aus? 
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Fall 4: Die Familie wächst weiter... 

 

 

Das junge GlŸck wŠhrt nicht lange Ð Bart macht nur 

Stress. Homer und Marge beschlie§en daher, es erneut mit anstŠndigem Nachwuchs zu 

versuchen Ð Ergebnis: Lisa, die Gute.  

 

Die Familie steht nunmehr wie folgt da: 

Marge (37 Jahre) bekommt 300 !  Elterngeld, Homer (50 Jahre) hat nun 1250 !  Brutto, 950 !  

Netto. Bart (7 Jahre) dealt mit gebrauchten Skatebords auf dem Schulhof und erwirtschaftet 

damit ca. 110 ! im Monat.  

Aus der filmischen Verwertung der Familiensaga flossen zwischenzeitlich ein paar 

Tantiemen. Davon hat sich Marge ein Auto gekauft, Wert ca. 6000 !.  Homer hat gespart: 

20.000 !  hat er zurŸckgelegt. Lisa (2 Jahre) hat schon 2000 !  sparen kšnnen.  

 

NatŸrlich war ein Umzug notwendig: Sie wohnen jetzt in einem kleinen HŠuschen mit 130 

qm. Nebenkosten 100 ! , Zinsbelastung 350 ! und Heizkosten 100 ! (exkl. WW).  

Wer hat welchen Anspruch ab 1.1.2008? 
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Fall 5: Die Familie ist komplett – aber neues Unheil droht.... 

 

 

Einige Zeit spŠter ist die Familie schlie§lich komplett Ð Maggie ist nun 

auch an Bord. Allerdings mischt nun Grandpa sich noch ein Ð angeblich kann er nicht mehr 

allein bleiben und zieht ebenfalls zur Familie.  

 

Zusammenfassend sehen die VerhŠltnisse nun mehr so aus:  

Haus: 130 qm, keine Zinsen mehr, NK: 150 ! , Heizkosten 200 ! (inkl. WW) 

Homer (53 Jahre): 1000 ! Brutto, 700 ! netto 

Marge (40 Jahre): 300 ! Elterngeld fŸr Maggie (1 Jahr) 

Bart (16 Jahre): 300 !  aus Skatebordhandel 

Lisa (11 Jahre): 100 !  aus Saxophonunterricht 

Grandpa (67 Jahre): 700 !  Altersrente 

 

Wer hat welchen Anspruch? 


